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Aussperrung

Im Vergleıch anderen wırtschaftlich tührenden Ländern bestehrt be1 uns 1n
der Bundesrepublık Deutschland eın erfreulicher Zustand des Arbeitsfriedens,
der allerdings 1n Jüngster elit Iragwürdig werden droht FEınıge harte Ar-
beitskämpfe, angeftangen MmMI1t dem Arbeitskampf 1m Druckereigewerbe 1977/78;
ın dem die Arbeitgeberseite auf die selit langer eIit 21UmM noch angewandte
un daher vermeıntlich außer Gebrauch Wafte der Aussperrung !
rückgegriften hat, haben beiderseits gereizte Stimmung, auf der Arbeitnehmer-
selte geradezu Erbitterung hervorgerufen und der Forderung Nachdruck
verliehen, die Aussperrung, W1€e 1es bereıts 1n der Hessischen Verfassung VO
1946 yeschehen ISt, nunmehr undesweit verbieten oder durch höchstrichter-
lıchen Entscheid testzustellen, S1e se1l grundgesetzwidrig, da{fß A eines solchen
Verbots S4200 nıcht bedürfe un eın VO eintachen Gesetzgeber erlassenes Verbot
überhaupt 1Ur deklaratorische Bedeutung haben könnte. Die Angelegenheit 1St
bereits beim Bundesarbeitsgericht (hinfort BAG) anhängig un steht 1ın aller-
nächster Zeit 7B Verhandlung

Der Gesetzgeber hat das BAG nıcht 1LLUTr MmMI1t der Auslegung HIS CEGs Arbeits-
rechts beauftragt, sondern durch seine eıgene Zurückhaltung, nıcht
völlige Enthaltsamkeit auf diesem Gebiet ıhm dessen Fortbildung überlassen.
So hat enn das BA!  ® schon mehrtach als Ersatzgesetzgeber sehr gewichtige Ent-
scheidungen treften gehabt; die l1er anstehende Entscheidung dürfte jedoch
alles, W 4S bisher das BA  CS herangetragen worden 1St, bei weıtem An Gewicht
übertreffen: wırd das BA  ( sıch die Sache bestimmt nıcht leicht machen. Die
rage, die ıhm PFATE Entscheidung vorliegt, 1St zugleich arbeitsrechtlicher und VeT-

tassungsrechtlicher Natur. Unter arbeitsrechtlicher Rücksicht 1St beurteilen,
W as unbedingt vewahrt seın mufß, damıt das Arbeitskampfrecht den heu-
tıgen Gegebenheiten tatsächlicher un rechtlicher Natur elementaren Forderun-
SCH der Gerechtigkeit genüugt“; verfassungsrechtlicher Rücksicht mMu das
BA  G sıch Rechenschaft geben (darüber entscheiden steht ausschliefßlich dem
Bundesverfassungsgericht ZU); W ds die Bundesrepublik durch ıhr Grundgesetz
bereits testgelegt, W ads S1e insbesondere den Sozialpartnern ZUr selbständigen
Regelung überlassen hat mıt der Folge, daß der eintache Gesetzgeber (und das
BA  ® als Ersatzgesetzgeber) 1nsoweılt gebunden ISt.

Alles, worüber Arbeitskämpfe geführt werden, ließe sıch auch 1im Wege tried-
ıch einverständlicher Regelung erledigen; das hat die Erfahrung des se1it mehr
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als Jahren bestehenden un “ voller Zufriedenheit funktionierenden „ Frie-
ensabkommens“ der schweizerischen Maschinenbau- un Uhrenindustrie be-
wlıesen; allerdings erftordert das VO  $ beiden Teılen, sowohl VO  e} den Arbeitge-
bern un deren Verbänden als auch on den Arbeitnehmern un deren (Ze-
werkschatten, eın hohes Ma{ß VO Eıinsıcht, VO m Wıiıllen un nıcht 7zuletzt
VO  — gegenseit1gem Vertrauen. Solange daran tehlt un herbeikommandie-
LTE aflt CS sıch nıcht werden WIr uns damıt abfinden mussen, Arbeitskämpfe
als mındestens vorerst? unvermeidbar hınzunehmen.

Regelungsstreıit
Um Rechtsansprüche, die VO Gegner bestritten oder nıcht erfüllt werden,

. P e a E Wl O O_ Z E
brauchen keıine Arbeitskämpfte gveführt werden: dieserhalb annn INa sıch 2R81

die Gerichte wenden, 1ın der Bundesrepubliık dıe eigens dafür bestehende (CZ6
richtsbarkeit der Arbeitsgerichte. In Streitfällen dieser Art ann das Gericht
„erkennen“, W 45 Rechtens ist: für Arbeitskämpfte 1STt da eın Raum.

Anders 1mM Regelungsstreit, CS darum geht, überhaupt erst einmal fest7zu-
Jegen, W as Arbeitgeber un Arbeitnehmer einander als Leistung un Gegenlei-

gewähren b7zw schulden wollen. Autoritär-totalitire Staaten pflegen, W1e
das ZESAMLE gesellschaftliche, wirtschaftliche un politische Leben, auch dies
kraft obrigkeitlicher Gewalt regeln; S1e bestimmen auch die Arbeitsbedingun-
SCh VO oben herab un damıt den Arbeıitgebern un Arbeıtnehmern,
darüber miıteinander verhandeln un notfalls sıch zusammenrauten mussen.
Der freiheitliche Rechtsstaat zıeht 65 VOT, den Beteiligten selbst überlassen,
w 1e€e S1€e sıch einıgen. Dabe] Z0RED GE sıch vorbehalten, notfalls, WEeNN sS1e selbst

keiner Eınıgung kommen, einzugreıfen und ıhre fehlende Eınıgung durch
se1ne Anordnung 11 In diesem Sınn bestand 1n der Weimarer Republik
das Instıtut der SOgeNANNTEN Zwangsschlichtung.

Der Staat annn gber noch einen Schritt weıter gehen un die volle Verant-
wortung für eine Eınıgung den Beteiligten selbst auferlegen un sıch selbst AaUS

dem Streıit heraushalten; kommt CS annn nıcht DAUCET: Eınıgung, HREn bleibt,
eıne Regelung zustande Zu bringen, 1EULT: och der Arbeitskampf übrig. In diesem
Fall mu der Staat den Beteiligten nıcht 1U  — gESLTALLEN, den Kampf führen,
sondern ıhnen auch freistellen, sıch Wahrung des allgemeinen Rechtsfrie-
ens un be] Enthaltung VO  e} Gewalttätigkeit der diesem Kampf geeıgneten
und benötigten Waften bedienen; 1Insoweıt muf{fß se1ın eigenes Monopo|l der
Zwangsgewalt zurücknehmen. Das 1St die unvermeidliche Konsequenz, W CN

der Staat sıch selbst VO  a} der Verantwortung $ür diesen wichtigen Bereich eNt-

lastet und S1e den unmıiıttelbar Beteiligten überbürdet. Auf Grund der höchst
unerftreulichen Erfahrungen der Weımarer Republik mMIt der staatlichen
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Zwangsschlichtung un Verbindliıcherklärung des VO Schlichter getroftenen
Entscheids durch den Reıichsarbeitsminister hat die Bundesrepublık sıch ın ıhrem
Grundgesetz 1n diesem Sınn entschieden. Darum mu Klarheit bestehen; welche
Befugnisse sıch daraus für die Sozialpartner ergeben und W a4ds danach dem Staat
och Üan Befugnissen verblieben 1St

Zum Arbeitskampfrecht
Volle Einmütigkeıt besteht darüber, dafß die Sozialpartner 1n ıhrer Eıgen-

schaft als Tarıtpartner mıt der Machtvollkommenheit „belıehen“ sınd, durch
Tarıfvertrag (hinfort PV) nOYMAtLUES Recht setzen Was S1e 1m normatıven
eıl] des IVsS vereinbaren, gilt nıcht 1Ur tür die Vertragschließenden selbst, SOMN-

ern berechtigt un verpflichtet unmıiıttelbar die beiderseitigen Miıtglieder als
„Tarıfgebundene“, dem Staat verbleibt 1LLUTr noch, aut Antrag wen1gstens eıner
Tarıfpartei (also nıcht „VOoON Amts wegen”) estimmten Voraussetzungen
das, W as die Tarıtpartner miıteinander vereinbart haben, iınsbesondere die Lohn-
Satze. allgemeinverbindlich erkliären un damıt das, W 4S ursprünglıch Nnu  — für
die „ Tarıfgebundenen“ galt, für alle Arbeitgeber und Arbeitnehmer der gyleichen
Branche 1n raft SETZCH Insoweıt besteht, da CS 1m 1 V-Gesetz mustergültig
klar geregelt 1St, keinerlei 7Zweiıfel.

Einmütigkeıit besteht auch darüber, dafß Arbeitskämpfe 1LLUL VO tarıffäahigen
Parteıen geführt werden un 3HOHE das eıne Ziel haben dürfen, zZu Abschlufß
eınes IVsS führen: kommt 1m Weg friedlicher Verständigung nıcht
stande, ann muß 1mM Weg des Kampfes CerZWUNSCH werden. Damıt 1St bereits
auSgeSagL, da{fß Gegenstand der kämpferischen Auseinandersetzung alles, aber
auch 1Ur das se1n kann, worüber die Partner verfügen und W 4s S1e folgerecht
tarıfvertraglıch regeln können.

i1ıne andere wichtige Begrenzung der Arbeıitskämpfe iSt diese, da{ß das 7iıel
des Kampftes nıcht die Vernichtung des Gegners se1ın darf: dart notfalls bıs
74105 @ Kampfunfähigkeit nıedergekämpft werden, aber auch der kampfunfähige
Gegner hat Anspruch auf faıre Behandlung; darf nıcht ausgelöscht, vielmehr
mu{ MmMIt ıhm eın geschlossen werden, der ıhm die Lebensfähigkeit belißt.
Diese sprachliche Formulierung unterstellt offenbar eınen Sıeg der Gewerkschaft
sachlich aber oilt dasselbe auch ZUgUuNSTtEN der Gewerkschaft 1mM Fall ihrer Nıe-
derlage; W 245 das praktısch bedeutet, darauf wırd be] Erörterung der HH
Sıtuation“ zurückzukommen sein.

Weıterhin besteht Eiınmütigkeıit auch darüber, dafß, Wenn schon 1m Krieg,
EPSE recht 1mM Arbeitskampf nıcht uneingeschränkt der Gebrauch aller RE denk-
baren Waften zulässıg se1ın kann, vielmehr auch die 1m Arbeitskampf ANZUWEC

denden Waften prüfen sınd und ıhre Anwendung der Rechtfertigung bedarft.
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„Konventionell“ auch diese Wortwendung AB der Sprache des Krıiegs-
esen»5 übernehmen 1ST auf der Arbeitnehmerseıte der Ausstand, die Eın-
stellung oder Niederlegung der Arbeıt oder 1n anderer Sprache die Verweıge-
rung der Arbeitsleistung ( Streik)): autf der Arbeitgeberseite die Versagung der
Arbeitsgelegenheit ( Aussperrung: ): Oftenbar sind das Waften, die sowohl dem
Gegenstand, den der Kampf veht (Arbeitsbedingungen), als auch den Be-

zıehungen, 1n denen die streiıtenden Teıle ueinander stehen, entsprechen.
Im einzelnen aDa ([0)8| diesen Waften 1n csechr verschiedener Weıse Gebrauch gC-
macht werden. Beides sind Kollektivmaßnahmen; eım Streik 1STt das Subjekt,
be] der Aussperrung das Objekt eın Kollektiv, eıne Mehrheıt oder Vielheıit VO

Arbeitnehmern, die die Arbeit verweıgern oder denen die Arbeitsgelegenheit
verweıgert wırd

HOT 1n Jüngster eıt wurde deutlich erkannt, welch gewichtigen Unterschied
65 macht, ob mı1t dem Ausstand oder der Aussperrung das bestehende Arbeits-
verhältnıiıs gelöst oder T: „suspendiert“, 1. ın einen Schwebezustand ber-
tührt wiırd, 1N dem die hauptsächlichen Rechte nd Pflichten ruhen, das recht-
lıche Band aber fortbesteht. Ia Abschlufß elnes NCUECIMN L1Vs das 7Z;el ISt, ware 6S

1m Grund sinnwıdri1g, das Arbeitsverhältnıs lösen, das ach Abschlufß des
Kampfes DECU begründet werden muüfte. So 1STt enn auch 1ın der Regel keıne 120=
Sun gewollt. Für den Streik bedurfte das aum ausdrücklicher Klarstellung;
tür die Aussperrung hat dıe Rechtsprechung des BA  CS bereıts festgelegt, da{fß die
Arbeitgeberseıte 1Ur AUS besonderen Gründen, beispielsweise eines groben
Verstofßes der Gewerkschaft die Kampfregeln oder die auch 1m
Kampf immer och übende Fairne(ß, lösend AuUSSPCITICI darf, die Aussperrung
also in der Regel 1LLUL suspendierend wirkt. Auf diese un äÜhnliche Weiıse hat
das BA  CS die Aussperrung bereıts VO mehreren Seıiten her eingeengt, ohne IC
doch bisher ıhre grundsätzlıche Zulässigkeıit 1in Zweiftfel BCZOSCH haben

Chancengleichheit
Unerlä{fßliche Voraussetzung dafur, dafß der Staat die Sozialpartner tür ıhre

Eınıgung als Ultima ratıio auf den Arbeitskampt verweısen darf, ISt: da beide
streitenden Teıle MI1t ein1germalßsen oleicher Aussıcht auf Erfolg 1n den Kampf
eintreten können. Auf keinen Fall dart CS se1n, da{fß eiıne Seıite ber Waften
verfügt, denen der Gegner nıchts entgegenzustellen hat, womıt ıhr VO  5 11-

hereın die Überlegenheıt gesichert un der Gegner ıhrer W illkür ausgelietert
ware. ST recht, WEEeNnn der Staat sıch Zanz AUuS dem Streit heraushält und CS den
Sozialpartnern völlig überläßt, MIt welchem Ergebnis S1€e ıhre Meınungsver-
schiedenheiten und Interessengegensatze kämpferisch ausStragen, ja nıcht einmal
sıch vorbehält, notfalls ausgleichend oder berichtigend einzugreıifen, darf nıcht
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zulassen, da{ß eine on beiden Seiten ber eıne Überlegenheit Üan Bewafinung
verfügt, die ıhr geSLALLEN würde, ohne ernsthaftes Rısıko eiınen Konflikt VO

AA brechen und dem Gegner ıhren Wıillen aufzuzwingen.
Welcher Waften die beiden Streitenden bedürfen, einander gegenüber-

zustehen, da{ß nıcht VO  , vornherein der totale Dieg des einen un die totale Nıe-
derlage des anderen teststeht un damıt Üan die Stelle kämpferischer Auseıinan-
dersetzung der „uncondıtional surrender“, die bedingungslose Unterwerfung
des Schwächeren das Diktat des Stäiärkeren trıtt, aßt sıch schon allein des-

nıcht eın für allemal] testlegen, weı]l den bisher „konventionellen“
Waffen jederzeıt AKAUTS hınzukommen können. ber auch für den Kampf mıt
„konventionellen“ Waften werden ımmer 1NCUEC Taktıken, Ja völlıg NECUE Strate-
z1enN wodurch die Wirksamkeit einıger VO ıhnen unvorstellbar
höht wırd: eben damıt sınd dann andere Waften entsprechend entwertfet In L1UTE

wen1g abgewandelter Orm kehren hıer alle AUS den politischen Debatten über
(Auf- un Ab-)Rüstung ekannten Fragen un Antworten wıeder.

Im einzelnen annn INa  e} sıch da ebenso W1e be] der miılıtärischen Rüstung sehr
verschiedenartige Kombinationen VO Angriffs- und Verteidigungswaften VOI -

stellen und vVveErmMas TLUL  — eın miıt der Technik, der Handhabung un der Wırkung
dieser Wafen vertrauter Sachkundiger beurteilen, ob eine estimmte Kom-
binatıon aufs (3anze gesehen eın solches, immer abiles Gleichgewicht gewährlei-
STEet oder nıcht. Dıie grundsätzlıche Forderung ach eiınem solchen (annähernden)
Gleichgewicht 1St überzeugend un klar; S1e 1St eın elementares Gebot der CS
rechtigkeıt.

Öleiche Abschreckung
Mıt m Grund ann INa iragen, ob nıcht beide Seiten auch SlaNZ abge-

sehen NC  E: dem den Arbeitsftrieden sıchernden Gleichgewicht der Abschreckung
noch eın anderes lebenswichtiges Interesse A eiınem Stäiärke yleichen oder doch
nahezu gleichen Gegner haben Auf diesem „Jabilen Gleichgewicht“ 1St doch Z Sr
radezu HHSGTE heutige Arbeits- und Wirtschaftsverfassung aufgebaut und
bedarf dieses Gleichgewichts, tfunktionsfähig bleiben. Da{fß soz1aler OFrt-
schritt un wırtschaftlicher Aufstieg 1n unserem Land be] einem Mindestma{ß
Arbeitskämpfen Jahrzehntelang gleichen Schritt mıteinander gehalten haben,
hat doch seinen Grund nıcht zuletzt darın, da{ß CS sıch dank dem zwıschen den
beiden Seliten bestehenden annähernden Machtgleichgewicht erübrigte, VO  23 den

Gebot stehenden Miıtteln des Arbeitskampfes Gebrauch machen, SS viel-
mehr genugte, gelegentlich andeutungsweise deren Vorhandensein
innern.

hne diesen möglıchen Rüd{grifl auf kämpferische Auseinandersetzung ware
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bestimmt nıcht diesem Gleichmaf{fß VO so7z1alem Fortschritt un wirtschaft-
lıchem Aufstieg gekommen, den WIr iın den etzten Jahrzehnten erfreulicherweise

verzeichnen hatten. Bei den Gewerkschaften besteht nıcht der geringste W e1-
fel, da S$1e ohne das Streikrecht un ohne die Stärke, den Streik erfolgreich
durchzustehen, dıe erzielten Lohnsteigerungen un anderen Verbesserungen
(„Humanıiısıerung der Arbeıit‘) nıemals erreıcht hätten; selbst die Arbeitgeber
dürften dem aum wıdersprechen. In der Tat haben die Gewerkschaften S

meiısterhaft verstanden, durch leises Erinnern die Möglichkeıit streiken den
Streik unnötıg machen. Um befremdlicher 1St CIs da{fß VO gewerkschaft-
lıcher Seite die Tatsache, dafß CS Jange Zeıit keine Aussperrungen gegeben hat,
als beweiskräftig dafür angeführt wird, da{ß die Arbeitgeber auch ohne die Mög-
iıchkeıit AauUSZUSDPCIICH stark waren, sıch einem gewerkschaftlıchen Dik-
AL nıcht beugen mussen. Be1l Bemessung iıhrer Forderungen haben die (ze=
werkschaftten 4  anz 7zweıtellos nıcht 1Ur ıhre eigene Stärke, sondern auch das
Rısıko 1n Rechnung gestellt, da{fß die Arbeitgeberseite dem Streik mı1t dem (52:
genschlag der Aussperrung begegnen könnte

Selbstverständlich kann, Ja mu{ß INa siıch fragen, ob die Arbeitgeber gerade
aut diese Wafte angewlesen sind, sıch übermäfßiger Forderungen erweh-
ren, oder ob 4a7l auch andere ıhnen verfügbare Waften enugen. Das BA|!  ®
selbst hat gelegentlich auf andere Waften oder Kampfmafsnahmen verwıesen,
die der Aussperrung ın der Wırkung nahekommen, da{flß s eınes Jurıistisch
gyeschulten Auges bedarf, erkennen, worın S$1e sıch außer 1mM Namen
VO der Aussperrung unterscheiden. Wıe dem auch sel, die bloße Tatsache, da
die Arbeitgeber Jange eıit hındurch sıch nıcht gyenötıgt sahen oder SAAS nıcht ANSC-
ze1igt tanden, VON der Wafte der Aussperrung Gebrauch machen, beweist
genausovıel un sowen1g W1e die andere Tatsache, da{f die Gewerkschaften cehr
orofßse Erfolge erzielen vermochten, ohne R AU VO  $ der ıhnen Gebot STE-

henden Wafte des Streiks Gebrauch machen mussen.

Disziplinierter („domestizierter“) Arbeitskampf

Ungeachtet aller Meınungsverschiedenheiten darüber, welche Wafften 1m e1IN-
zelnen zulässıg sınd oder se1n sollen, besteht be] erfreuliche Eiınmütigkeıit
darüber, da{ß Arbeitskämpfe keine Raufhändel, eın Überbleibse] einstigen
Fehderechts, sondern höchst disziıplinierte kämpferische Auseinandersetzungen
sınd, für die sıch Spiel- oder riıchtiger Kampfregeln herausgebildet haben, durch
die diese Kämpfe weıtgehend „domestizıert“ und 1n die rechtsstaatliche Ord-
NUung eingebunden si'nd Selbstverständlich 1STt Sabotage ausgeschlossen (ın 1LL1LAaN-

chen anderen, auch als zıivilisıert geltenden Ländern versteht sıch das keineswegs
VO selbst!). ber nıcht das alleın: auch während des Streiks werden diıejenıgen
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Arbeıten weitergeführt, die notwendig sind, verhüten, da{fß diıe Anlagen
der bestreikten Betriebe Schaden nehmen, un sıchern, da{ß die Arbeıt
nach Beendigung des Kampftes unverzüglıch wieder aufgenommen werden Chahst

Die neuU«EC Sıtuation

Nun 1ST wieder einmal eın Wandel eingetreten un die vermeıntlich antı-
quierte, obsolet gewordene Aussperrung 1St. plötzlich wıeder hochaktuell W OL-
den Die Gewerkschaften haben sıch eıne NCUEC Streik-Strategie einfallen lassen,
und aut diese hat die Arbeitgeberschaft erstmals wiıeder MI1t Aussperrungen
heblichen Ausma{fßes zurückgeschlagen. Selbstverständlich 1St damıt auch die bıs-
Jang weder ın der Rechtslehre noch 1n der Rechtsprechung abschließend geklärte
und daher auch nıemals SaNzZ Z uhe gekommene rage wieder aufgeflammt,
ob überhaupt oder 1ın welchen Grenzen nach uUNsSCcCTECIIN Arbeitsrecht un VOTLr allem
ach HNSSCEICH] Verfassungsrecht (Grundgesetz des Bundes, Hessische Verfassung)
die Aussperrung zulässıg 1STt oder nıcht.

Die NEUC Strategıe der Gewerkschatten besteht darın, AaNSTAatt die Beleg-
schaft eınes Unternehmens oder eınes Zanzech Wırtschaftszweigs 1n den Streik
schicken un damıt den Angrift auf breiter Front vOorzutragen, ıh aut einzelne
Punkte konzentrıeren, indem 1L1UL eıne verhältnismäßig kleine Zahl VO  $ Leus
en 1n Schlüsselstellungen die Arbeit niederlegt, womıt en Sanzer Betrieb still-
gelegt werden kann, oder 1U  — eın einzelnes Unternehmen bestreiken, dessen
Stillstand eınen SanNnzeCN Wıirtschaftszweig lähmen annn (SOg Schwerpunktstreik).
Manche Leute Aiinden diese Strategıe bösartıg un möchten S1e verboten sehen.
Ich sehe nıcht, W 455 daran bösartıg ware, un daher auch nıcht, W1e€e sıch eın sol-
ches Verbot begründen ließe Warum sollen die Gewerkschaften mehr TIruppen
1n den Kampf schicken, als erforderliıch sind, das Kampfzıel erreichen?
Mindestens solange 65 den Arbeitgebern freisteht, eıne entprechende Gegen-
strategıe entwiıckeln un 1n Anwendung bringen, iISt diese Verfah-
rensweıise der Gewerkschaften nıchts einzuwenden. Die Gewerkschaften setzen

siıch erst 1Ns Unrecht, WEenNn sS1e den Arbeitgebern ZUMULTCNH, diese Art des Angrifts
wehrlos ber sıch ergehen lassen

In der Tat geht enn auch der Streıit 1Ur darum, MIt welchen Gegenmaßßnah-
INECN die Arbeıitgeberseıite den sıch rechtmäisıgen Punktstreik beantworten
darf, insbesondere ob oder inwıewelt die Streik nıcht beteiligten Arbeitneh-
Iiner des bestreikten Unternehmens ausgesperrt werden dürfen, und och mehr,
ob nıchtbestreikte, nNnUu  — mittelbar durch den Streik 1n Mitleidenschaft
Unternehmen befugt sınd, ıhre Belegschaften ach Hause schicken (SOg Flä-
chenaussperrung). Die Arbeitgeber bzw ıhre Verbände und deren Juristen be-
jahen CD ; die Gewerkschaften un deren Jurısten bestreiten CS oder bemühen



Oswald VDVn Nell-Breuning SJ

sıch jedenfalls, die Zulässigkeit möglıchst CNS umM$grenzen. Dabe! fühlt die
Arbeitgeberseıte sıch oftenbar 1m Besitzstand (1 possessione “ ) un macht CS

sıch entsprechend leichter:;: auf gewerkschaftlicher Seite 1STt INan sıch bewußt, die
W CN nıcht herrschende, doch überwiegende Meınung siıch haben,
und mu{ß darum versuchen, S1e AUS den Angeln heben: daher auf dieser Seite
das unermüdliche Bestreben, die rage bıs den etzten arbeits- und verfas-
sungsrechtlichen Grundlagen un Voraussetzungen vorzutreıiben.

„Heroischer“ oder durch Streikkasse Ainanzıerter Streik

Um die durch die NECUEC Strategıe der Gewerkschaften herbeigeführte Lage
recht verstehen, mu{ INAan sıch R echenschaft geben VO dem Wandel, den der
Streık, der 1n der heroischen elit der Arbeiterbewegung eıne wiırklich heroische
Angelegenheit Wal, bıs heute durchgemacht hat Damals mufsten die streiken-
den Arbeiter sıch un ıhren Famıilien schwerste Opfter und Entbehrungen autf-
erlegen, den Arbeitgebern geringfügige Zugeständnisse abzuringen un e1nN1-
germaßen auskömmlıiche Löhne un einigermaßßen erträglıche Arbeıitsbedingun-
SCcCh durchzusetzen leider oftmals vergeblich. Inzwischen haben die Gewerk-
schaften Streikkassen aufgebaut un zahlen ıhren Mitgliedern Streikunter-
stutzung. Hinftort soll der Streik den Streikenden keine ernsthaft fühlbaren
Opfer oder Entbehrungen mehr kosten; der Streik soll ein persönliches Enga-
gemMENT ertordernder Kampf mehr se1n, sondern eıne finanzstrategische AdIS-
einandersetzung der beiderseitigen Kampfleitungen, be] der 6S für die Gewerk-
schaft entscheidend darauf ankommt, die Streikkasse möglichst schonen,
den Kampf möglichst Jange inanzıeren können.

CGenau dieser Stelle die NEeEUC Strategıe der Gewerkschaften ein Der
Punktstreik ertordert eın 1nımum Streikunterstützung; ßt sıch prak-
tisch unbegrenzt Ainanzıeren. Folgerecht wırd die Arbeitgeberseite A auf Gegen-
mafßnahmen ablegen, die den Kampf für die Streikkasse der Gewerkschaft mOg-
lıchst kostspielig machen; Aussperrung der SAaNZCH Belegschaft, Sdi Flächenaus-

ber eın SdanNzZCS Tarıfgebiet sind zee1gnete, außerst wırksame Mittel.
Die Gewerkschaften, die sıch offenbar einen Kampf, den die Streikenden autf

eıgene Kosten, 1 eigenen fühlbaren Opfern führen, überhaupt nıcht mehr
vorstellen können, sehen 1n dem Angrift autf ıhre Streikkasse einen tödlichen An-
orıift auf sıch selbst. Dieser Angrift habe nıcht die Beendigung des Kampfes, SON-

ern die Vernichtung des Gegners Z Ziel und se1 darum rechtlich unzulässıg
un moralisch verwerftflich. Erstaunlicherweise gelingt CS ihnen, mMI1t dieser Argu-
mentatıon selbst auft ANSONSTEN urteilsfähige Menschen FEindruck machen. Die
VO  zn eıner großen Gewerkschaft veröffentlichten Zahlen ber die ıhnen durch
solche Aussperrungen erwachsenden „Kosten“ sınd 1ın der Tat eindrucksvoll:
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eınen kleinen Mann werfen S1e Rechnet INan jedoch auf die Mitgliederzahl
u ANabal sind das vielleicht Trel Stundenlöhne; 114 RaRgl sıch 1Ur wundern,
Ww1eso CS der Gewerkschaft Mühe machen soll, durch eine einmalige Sonderum-
Jage den vollen Betrag wieder hereinzubringen un damıt die Streikkasse wieder
auf den alten Bestand aufzufüllen. der hat die Gewerkschaft ıhre Mitglieder
schon derart verwöhnt, da{fß Ss1e ıhnen nıcht einmal 1e] Zzumuten kann?

Wenn die Gewerkschaft den Arbeitskampf NUur och als Ainanztechnisches DPo-
kerspiel versteht, 21 1STt CS achtbar, da s1e N often ausspricht; VOFrerst sehe ıch
darın allerdings eher eine VO Intellektuellen 1m Brain-Irust der Gewerkschaft
ausgedachte Vorstellung, die weder VO  «) den „Bossen“ och [0)8! der ABASsise SCr
teilt wırd Iriäte Z W as Gewerkschaftsjuristen der (Flächen-) Aussperrung als
Wirkung zuschreıben, ann ware, WE die als Streikkasse angesammelten Miıt-
te] aufgebraucht sind, die Kampfikraft der Gewerkschaft nıcht 1Ur für diesen
Arbeitskampf erschöpft, sondern die Gewerkschaft eın tür allemal kampfunfähig
geworden un entmachtet. Damıt ware 1n der \ Tat ıhr Bestand gefährdet un
folgerecht V A System der Sozial- un Tariıfpartnerschaft, das die Funk-
tionsfähigkeit beider Partner V  S  Z 1n rage gestellt. Wıe dargetan hält
diese Vorstellung der Nachprüfung den Tatsachen nıcht stand. Führt INa  a} die
Dınge auf den Boden der Tatsachen zurück, ann trıft es ZW ATr Z dafß der An-
orift aut die Streikkasse die Gewerkschaft empfindlicher Stelle trıfft, 1Aber
weIıt davon entternt ISt, ihren Bestand gefährden oder 4208 tödlıch se1ln.

Wıe ımmer aber die Jurısten der Gewerkschaft argumentieren moOgen, das
BA  ® wiırd bestimmt die menschliche Seıite der Angelegenheıit aufgreiten un 1n
der Rıichtung seiner bısherigen Rechtsprechung CS weıter darauf ablegen, den
Kreıs derer, die seltens der Arbeitgeber gleichvie] ob durch Aussperrung oder
andere Mafßnahmen 1n den Kampft einbezogen werden dürfen, möglıchst CNS
(enger als bısher) un den Kreıs derer, die als Arbeitswillige un Kampf Har
beteiligte S1e benachteiligende Auswirkungen des Kampfes schützen
sınd, möglıchst weIlt (weıter als bısher) ziehen. In dieser Rıchtung bestehen
durchaus Möglichkeiten, aber auch eın echtes humanıtäires Bedürtnis.

Zur verfassungsrechtliıchen Lage: Was gehört ZU „Kernbereıich“ ?

i1ne Reihe VO Bundesländern gewährleistet 1n ihren Vertassungsurkunden
das Streikrecht, die Hessische Landesverfassung LLUTr den VO  e} den Gewerkschaf-
ten ausgerufenen Streik; 1n ıhr allein findet sıch auch die Aussperrung erwähnt:;
S1e wırd rundweg verboten.

Das der Bundesrepublık enthält als einz1ge einschlägige Bestimmung Art
9: Abs DE Satz un 7. OFrt 1St weder VO Streik och VO  Z der Aussperrung die
Rede: nıchtsdestoweni1ger 1STt unbestritten un VO Bundesverfassungsgericht

11
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(BVer1G) 1n ständıger Rechtsprechung anerkannt, da{ß die OFrt gewährleistete
Koalıtionstreiheıit, obwohl eın „klassısches“, eben doch eın echtes Grundrecht
ISt, das jedoch 1L1LUT einen „Kernbereic MIt Verfassungsrang schützt, also keinen
„inhaltlıch unbegrenzten un unbegrenzbaren Handlungsspielraum“ einraumt,
vielmehr CS dem einfachen Gesetzgeber überläfßßt, „dıe Tragweıte der Koalitions-
treiheit dadurch bestimmen, dafß die Befugnisse der Koalition 1m einzelnen
gestaltet un näher regelt“ (98) Diese Gestaltung und niahere Regelung wiırd
IL aber wıeder dadurch eingeschränkt, da{fß „der Betätigungsfreiheit der K O
alitionen Nnu  — solche Schranken SCZORCN werden (dürfen), die ZU Schutz ande-
TI Rechtsgüter VO  e der Sache her geboten sınd ebd.)

Zutreftend stellt das BVerfG test, dafß 1er sehr 1e] VONn der geschichtlichen
Entwicklung und, mu INa CS ohl verstehen, AA Q}  e} der jeweiligen Verum-
ständung abhängt, da{fß beispielsweise die C6 Strategıe der Gewerkschaften
und die deren Abwehr VO der Arbeıitgeberseite entwickelte oder och welıter

entwickelnde Gegenstrategıie für die VO Gesetzgeber vorzunehmende „Ge-
staltung un Regelung“ VO maßgeblicher Bedeutung seın anı

Gewiß wiıird 1IHNAan D bedauern, dafß das B VertG sıch außerstande sıeht, den
„Kernbereich“, VO dem CS ımmer wıeder spricht, eindeutig umschreiben. SO
befindet siıch der Gesetzgeber un das als Ersatzgesetzgeber einspringende BAG
siıch 1n der höchst unangenehmen Lage, Uunte Ungewißheıt“ entscheiden
mussen, ungewif5, ob se1ın Versuch, diesen „Kernbereich“ zutreffend UuM$SICN-
ZCN, die Zustimmung des etzten Endes alleın D: Auslegung des berutenen
BVerfG AÄinden wird Mıiıt Sicherheit 1ST vorauszusehen, dafß die beim BA  C er-

lıegende Parte1 dessen Urteil mıt Verfassungsbeschwerde antfechten wiırd; 1St das
B VerfG anderer Meınung, an wırd CS das Urteil des BA  e aufheben, un die
Sache mu{( mıt großem Zeitverlust, während dessen sıch 1e] Verdrossenheit
aufstaut, VO  , verhandelt werden.

Nachdem das B VVertG ın seınem Urteil N: 1979 ber die Verfassungs-
beschwerde der Arbeitgeberverbände das Mıtbestimmungsgesetz 1976
seine Vorstellungen VQ diesem „Kernbereic 1n mehrerer Hınsıcht verdeut-
lıcht, vielleicht allerdings damıt mehr A US Fragen 1Ns Spiel gyebracht als alte
Fragen abschließend beantwortet hat, werden sowohl das BAG als auch die VOTFr

ıhm streitenden Parteıjen dieses Urteil aufs ZENAUESTE studieren, ıhm den
Erkenntnisstand des BVerfGs entnehmen. So se1l enn auch 1er eın

solcher Versuch SEeEWAZT.
Wenn der Gesetzgeber der Koalitionsfreiheit 1LLUTr Schranken setizen darf, die

dem Schutz anderer Rechtsgüter dienen oder deren Schutz ertorderlich sınd,
scheinen damıt der gesetzlichen „Gestaltung un Regelung“ außerst CNSC

Grenzen SCZOSCH se1In. ber dieser Schein trugt. Zunächst bleiben ımmer die
„Immanenten chranken der Tarıtmacht“ bestehen. Überdies spricht das BVerfG
oftenbar MmMI1t vollem Bedacht nıcht VO  am} anderen Grundrechten, sondern Sanz
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umtassend VO anderen Rechtsgütern Dazu gehört nıcht „uletzt die Einheit und
Funktionsfähigkeit der Staatsgewalt 1ne Koalitionsfreiheit die N den Koalıi-
LiONeEeN überließe die „Arbeits un Wırtschaftsbedingungen völlig unabhängig
ONn der Staatsgewalt Z gestalten und damıiıt der Staatsgewalt die Herrschaft
un die Verantwortung für das Arbeits- un Wırtschaftsleben restlos ENTZOLYE,
würde die staatliche Einheit un damıt den Staat heutigen Staatsverständnisses
auftfheben un durch en Pluralismus unabhängig nebeneinander stehender err-
schaftsständischer Gewalten das WAarTe der 'Tat der Rückfall das
überwunden geglaubte Fehderecht

Diıe „Wahrung un Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen
der laut Art Abs die Koalitionen berufen sınd anı nıcht dahın

verstanden werden der Staat habe sıch jeden Einflusses auf das Arbeits- und
Wirtschaftsleben begeben und damıt scCcinNner Letztverantwortung für diesen San-
7 ]} Lebensbereich CNTISAagL Der Staat hat vielmehr WIC das BVertfG treften-
der Wortwendung SAaZT, 3G Regelungszuständigkeit W EeIt zurückgenommen
9 „ WEIL also eben nıcht völlig!) un überlißt CS den Koalitionen, - LOöhn-
un Arbeıtsbedingungen CISCHCI Verantwortung und wesentlichen (sıc!)
ohne staatliche Einflußnahme regeln (ebd Navon, dafß der Staat den KO-
alıtıonen oder Tarıfpartnern die ausschliefßliche un uneingeschränkte Atanık
vertraglıche Sozialgestaltungsmacht übertragen hätte?® un da{fß diese ZU

antastbaren „Kernbereich des Grundrechts der Koalitionsfreiheit zyehöre, ann
keine ede SCIMN INa annn nıcht umhın zweıteln ob diejenigen, die das be-
haupten, selbst daran gylauben

och Nıpperdey als Präsident hatte das BA  e sıch dahın vernehmen
lassen die Bundesrepublik habe sıch durch das aut die SO „soz1ıale Markt-
wiırtschaft“ testgelegt bekanntlich 1ST das BVertG dem CNTIZESCHNgECELFELEN un hat
festgestellt dem Bundesgesetzgeber stehe die Wahl der Wırtschaftsordnung freı

der Bedingung, da{ß S1IC MIL den Grundrechten vereinbar SC1

Schon allein diese Klarstellung schließt zwıngend Aaus, da{fß die Bundesrepublik
durch das Grundrecht des Art Abs verfassungsrechtlich darautf festgelegt
N die Gestaltung der Arbeits- und Wırtschaftsbedingungen völlig den Koalıi-
Li1ONenN überlassen un sıch das, worauftf diese sıch einverständlich oder als Er-
gebnis Arbeitskampfes CIN1ISCNH, VO ıhnen aufnötiıgen lassen, CS VO
iıhnen als deren Dıiktat entgegenzunehmen.

Nichtsdestoweniger WAAaTe C655 denkbar da{ß SCWISSC Einzelfragen, iınsbeson-
dere ob Streik und Aussperrung orundsätzlıch zulässige Formen des Arbeıits-
kampfes sınd deren sıch bedienen den Soz1al- oder Tarıfpartnern tTreistehe,
verfassungsrechtlich entschieden und daher der Gestaltungs- und Regelungs-
macht des Gesetzgebers In diesem Fall könnte das BA  &D LU

klarstellen nach geltendem Bundesverfassungsrecht steht dieses treı und 1ST JE-
L1C65 verwehrt Leıder besteht jedoch diesbezüglıch nıcht einmal hinsichtlich des
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grundsätzlich unbestrittenen Streikrechts volle Klarheıit; hinsichtlich der Aus-
herrscht heller Streıt; die Arbeitgeberseıte bemührt sıch den Nach-

weIls, s1e se1 gewährleistet, WOSCSCH die Gewerkschaftsseite behauptet un den
Nachweis erbringen sucht, s1e se1 nıcht 1Ur für Hessen durch Art 29: Abs
seiner Vertassung, sondern auch bundesweit durch Art D Abs verftas-
sungskräftig verboten.

Schutzgesetz ZUguUuNSsteEN der Arbeitnehmer?

Dieses Verbot wırd daraus abzuleiten versucht, da{ß Art 9, Abs ein Schutz-
ZESCIZ ZUgUNSTIEN der Arbeitnehmer un demzufolge ach den für Schutzgesetze
geltenden Auslegungsregeln verstehen se1l Unbestreitbar 1St daran
Rıchtiges, 11UT 1STt der richtige Gedanke ma{llos überzogen.

Rıchtig ISt, da{( die Koalitionsfreiheit vorzugsweıse den Arbeitnehmern
kommt. Der alleinstehende Arbeitnehmer 1St 1m Verhältnis SA Arbeit-

geber schwach, W Aar 1ın der Vergangenheıt ıhm gegenüber ohnmächtig. Die Koalıi-
t10n der Arbeitnehmer behebt diese Schwäche und stellt eın ZEW1SSES Machtgleich-
gewiıcht her Dieses Gleichgewicht werde 1U aber argumentiert die @7
werkschaftsseite durch die Koalition der Arbeıitgeber wieder zunichte gemacht;
1mM Ergebnis sSe1 der Arbeitnehmer wieder 1ın seıne ursprüngliche Ohnmacht
rückgeworten. Wenn INAd jedoch beobachtet, w 1e machtbewulßt NseTre Gewerk-
schaftten nıcht 1Ur mıt den ıhnen yegenüberstehenden Arbeitgeberverbänden,
sondern selbst MI1t dem Staat umgehen un ıhn nıcht als ıhnen übergeordnete ho-
heitliche Gewalt, sondern als mıiıt ıhm aut gleicher Stute stehend ansprechen, Ja
zurechtweisen un abkanzeln, ann erscheint diese angebliche Ohnmacht, 1n die
die Arbeitnehmerschaft durch die Koalıition der Arbeitgeber zurückgeworfen sel,
doch wen1g glaubhaft. Und WeNN CS eınes Schutzgesetzes bedarf, ann bestimmt
eher tür die Verbraucher, deren Lebenshaltung durch die (von den Gewerkschaf-
Een allerdings immer geleugnete) Lohn-Preis-Spirale verteuert, und für die S pa-
HCL deren Ersparnısse eben dadurch fortschreitend EeNEwWwertet werden.

Daraus, da{ß die Koalıitionsfreiheit nıcht 1Ur tatsachlıch, sondern auch der Ab-
sıcht ach vorzugsweıse der Arbeitnehmerschaft ZUugute kommt b7zw ZUgute
kommen soll, Aßt sıch ableiten, ımmer dann, WEeNN C555 oilt, Unwägbares abzu-
wagen, se1ın Wohlwollen der Arbeitnehmerseite 7zuzuwenden und das NV-ers
halten der Arbeitgeberseite Strengere Ma{(tstäbe anzulegen. Dagegen AaUus Art 7,
Abs eın Schutzgesetz machen, das als solches den Streik mehr oder
wenıger unbesehen Jegitimiert, dagegen die Aussperrung (oder riıchtiger ZESARYL
enn das 1STt gemeınt den Gebrauch jeder die Interessen der Arbeitgeberseite
wırksam verteidigenden Wafte) Verbot stellt, hat weder ın den Tatsachen
och 1n der geschichtlichen Entwicklung noch 1m eine Grundlage 10
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Zielgebot
Reın formalistisch annn Ra} ohne alle Bedenken die Aussperrung untersagen,

wei] Arbeitsrecht andere Möglichkeiten kennt, die ıhr In der Wırkung
gleichkommen, vielleicht och härter zuschlagen als die Aussperrung; sach-
ich ware damıt nıchts

Arbeitskämpfe siınd eın Übel;: WEeNN das BAG S1e als „unerwünscht“ bezeich-
NL hat CS sıch cschr milde ausgedrückt. Jeder Schritt vorwarts, durch den Ar-
beitskämpfe nıcht abgewürgt, sondern weıter „domestiziert“ und aut lange Sıcht
ımmer entbehrlicher werden, bedeutet einen Gewıinn nıcht 1LLUT für beide Seıiten,
sondern für u1ls alle Dem Sozialethiker wırd die Beschränkung der Aussperrung
mıtsamt aller Ersatz- und Umgehungspraktiken mehr Herzen liegen als die
Beschränkung des treiks nıcht dessen Kostspieligkeit für die Streik-
kasse der Gewerkschaft, sondern der menschlichen Härten, die S1€e für
viele unbeteiligte Arbeitswillige unvermeıdlich MIt sıch bringt.

Zur elit scheıint be1 u1l$s jedentalls dann, INan, wıe die christliche SO-
7z1allehre 65 iımmer als geboten erachtet Hatı die Aussperrung SIFCNSCIE Ma{(ßs-
stäbe anlegt als den Streik och eın ZEW1SSES Übermaß Aussperrungs-
treiheit bestehen, das, ohne den Kernbereich der Koalitionsfreiheit AaNZuUuULAa-

SteN, abgebaut werden könnte un sollte. Dazu dienliche Vorschläge un Anre-
Sungsch sollten die Gewerkschaften dem BA  CS unterbreıten;: darıin läge keines-
WCBS eine Verzichterklärung aut ıhre Überzeugung, die Aussperrung se1 heute
schon grundgesetzwıdrig, oder aut ıhre Forderung, S1e verfassungskräftig
untersagen. Völlig Aaus der Welt schaffen lassen sıch Streik und Aussperrung
ohl 11U  — beide;se1 CS durch staatliıchen Hoheıitsakt, sel durch eın
Friedensabkommen, W1e CS die schweizerıische Maschinenbau- und UÜhrenindu-
strıe se1it Jahrzehnten hat Darın sollten die Sozlalpartner eine ehrenvolle un
ohnende Aufgabe für sıch sehen; der Staat ware damıt bei der heutigen Lage
der Dınge überfordert: für ıhn handelt N sıch VOTGFSE TL eın Zielgebot.

ERK  EN

Die letzte zrofße Aussperrung tand 1928 1m Ruhrgebiet (ZE3 01010 Ausgesperrte). Damals, als 65

die Zwangsschlichtung zab, War die nsıtte eingerissen, da die Tarıfpartner verantwortungsscheu sıch An

der Entscheidung vorbeidrückten, s1e zunächst dem estaatlıchen Schlichter zuschoben, aber auch dessen
Schiedsspruch nıcht annahmen, vielmehr @6S darauft ankommen lıefßen der richtiger DSESARL CS daraut
legten, daß der Reichsarbeitsminister ıhn verbindlich erklärte und dıe Verantwortung aut sıch
un! damit auf den Staat übernahm, auf den ann der Unmut derer siıch richtete, die ıhre Forderun-
cn ıcht voll befriedigt s_ahen. In diesem eiınen Fall hatten die Arbeitgeber ber auch der Verbindlich-
erklärung und ZUT Aussperrung geschritten. Das WAarTr eın blofßer Verstofß die
Arbeitskämpfe geltenden Kampfregeln, WAar oftene Auflehnung die rechtsstaatliche Ordnung, Ja

den Rechtsstaat überhaupt. Das dürtte entscheidend dazu beigetragen haben, die Aussperrung derart
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1n Verrut bringen, da{fßi die Arbeitgeber VOTr dem Gebrauch dieser Wafte zurückschreckten; das konnte
den Anschein erwecken, S1E se1 aufßer Gebrauch gekommen. SO wurde alle Welt durch hre Wiıederinge-
brauchnahme regelrecht aufgeschreckt; in der Arbeitnehmerschaft herrscht darüber helle Empörung.

Obwohl N sıch VO celbst versteht, 1St 6S vielleicht doch icht überflüssig, eigens daran erinnern, daß
1in dem 1er interessierenden Zusammenhang unfifer Arbeitskampf ausschliefßlich der „arbeitsrechtliche“
Kampf Z verstehen 1St Vom politischen Streik, angefangen VO bloßen Demonstrationsstreik bıs hiınauf
Z Generalstreık, und O1 einer Aussperrung WI1e der vorerwähnten, deren „Adressat“ nıcht die \r
T1S Arbeitsmarktpartel, sondern der Staat der dıe Träger der obrigkeitlichen Gewalt sind un deren
Wıiılle gebeugt werden soll; ıst 1er ıcht die ede Allerdings können, darauf se1 eıgens hingewiesen, auch
arbeitsrechtliche Kämpfte, namentlich s1E größeres Ausmafß annehmen, auch 1n hohem rad politisch
bedeutsam seın der werden; alsdann ann die Grenze 7wıschen echtem arbeitsrechtlichem Kampf und miıt
Miıtteln des Arbeitskampfes ausgetragenem politischem Machtkampf unschart werden, zerfließen.

Genau 1es 1st die Meınung des / weıten Vatikanischen Konziıls ber den Streik: „un den heutigen
Verhältnissen unentbehrlich“ (Pastoralkonstitution „Gaudium eit Spes Z ıf 68)

Wenn In alterer Zeıt der Streik als Nötigung 1m estratrechtlichen ınn der ar als Landfriedensbruch
angesehen wurde, braucht diese Vorstellung heute ıcht mehr widerlegt werden. Dagegen hat sich
in Jüngster Zeıt dıe Erkenntnis durchgesetzt, da{ß dıe Niederlegung der Arbeit im (rechtmäfßıigen) Streik
auch eın Vertragsbruch 1Sst Als Kollektivakte ertordern Streik und Aussperrung) keine Kündigung des
Arbeitsvertrages, un: daher sind auch keine Kündigungsfristen einzuhalten. Um 1st darum auf
Eınhaltung der Friedenspflicht Zzu achten; solange der besteht, sind celbst den Arbeitskampf vorberei-
tende Mafßßnahmen, die aZu angetan waren, Unruhe 1n die Betriebe ringen un damıt den Arbeits-
rieden 7 getährden, unzulässıg; der anschliefßende Streik ware unrechtmäis1g und die Gewerkschaft ware
den bestreikten Unternehmen tür dıe iıhnen AaUS dıesem Streik erwachsenen Schäden ersatzpflichtig.
„ Der 1NWweIls aut dieses Rısiko War und ist für die 1ın der Verantwortung stehenden Gewerkschaftsführer
ıcht selten das wırksamste Mıttel, 8508! ma{ßlose Forderungen radikaler Kräfte der ADasıss auf eın VCOIr-

nünfttiges Ma{iß zurückzuführen. Sehr wahrscheinlich tragt dieses Rısıko a711 bei, ıhr eigenes Augen-
mal LA schärten un SIE die Getahr teien, durch „Wunschdenken“ aut Irrwege T7A geraten.

Leider äßt sıch ıcht bestreıten, da{iß mıindesten solche Vorstellungen herumspuken un gelegentlich
1m gewerkschaftlichen Schrifttum durchscheinen. Welt- un wirklichkeitsfremd wird da beschrieben, w1e
die Arbeitgeber dank ıhrer Machtüberlegenheit überhaupt keinen aktıven Wıderstand eisten brauchen,
vielmehr völlig MI passıver Resistenz auskommen, die ıhnen keıne persönlichen Einschränkungen abfor-
dert, 1U Gewinneinbußen kostet. Die Gewerkschaft mu den Streik 1U  n urchhalten, bis den Arbeitgebern
die Kosten dieser passıven Resistenz hoch werden un das Nachgeben ıhnen billıger stehen kommt;
ann werden S1E einlenken. SO spiegelt sıch das Bild des Arbeitskampfes 1n den Köpfen VO Intellektuel-
len; die Bosse und die Basıs der Gewerkschaften sehen s realistischer!

Art. 9 Abs umtaßte ursprünglich 11UL dıe beiden Satze: „Das Recht, Z Wahrung und Förde-
der Arbeits- und Wırtschaftsbedingungen Vereinigungen bilden, 1st tür jedermann un alle Berute

gewährleistet. Abreden, die dieses Recht einschränken der ehindern suchen, sınd nıchtig, hieraut
gerichtete Ma{fßhnahmen sınd rechtswıdrig.“ Erst 1n dem nachträglich 968 1mM Zusammenhang mIiıt der Not-
standsgesetzgebung angehängten driıtten atz 1St VO „Arbeitskämpfen“ die ede s1€e werden gCc-
Ww1Sse Eingrifte durch Notstandsmaßnahmen abgedeckt.

IDieses und dıe weıteren Zitate bringt das BVertG selbst 1n seinem 1979 CrgangelhecnN Urteil zum

Mitbestimmungsgesetz 1976° die ngegebenen Seitenzahlen sınd dıiejenıgen des VOoO' BVertG herausgege-
benen Umdrucks; der Abdruck 1n BVerfGE lıegt zur Zeit noch nıcht VOT

Als Beleg dafür, W a4s gemeınt ISt; se1 beispielhaft angeführt, da{ß der Bundesbank die Befugnis abgespro-
chen wurde, durch hre Geldmengenpolitik Gegendruck geldwertgefährdende Lohnsteigerungen A4aUS-

zuüben: sS1e habe die Geldmenge in dem Ma{iß erhöhen, da{fß die VO den 2AUTLONOMEN Tarıfpartnern
jeweıls vereinbarten Löhne gezahlt werden können. Mıt ähnlicher Begründung könnten die Tariıfpartner
dıe gesamte Wırtschaftspolitik einschl. der Außenwirtschaftspolitik Aall siıch reißen und den Staat VO ıhr
ausschließen.
10 Beıide Teıle taten Zzut daran, auft vermeıntlich schlagende, aut den ersten Blick überzeugend erschei-
nende „Beweıse“, die sıch bei SCHNAUCTIEN) Zusehen als brüchig der als autf ıcht tragfähigem Boden auf-
gebaut erweısen, verzichten; das würde ıhre Posıtion [1UT estärken. Eın Massenaufgebot on Beweıls-
gründen erweckt VO vornherein den Verdacht, dafß der Autor celbst ıhrer Beweiskraft ıcht un das
Bedürtnis empfindet, mangelnde Qualität durch Quantıtät ersetzen


